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Kurzbericht Planungscafé (07. April 2017) 

 

Nach einem Input-Vortrag wurden die Teilnehmenden in drei Gruppen einge-
teilt. 

Die drei Gruppen durchliefen nacheinander die drei Thementische. 

 

Thementisch 1: Mängel auf bestehenden Radverbindungen. 

An diesem Tischen haben die Bürgerinnen und Bürger die vom Büro R+T er-
stellte Mängelanalyse ergänzt. 

Zum Teil wurden vom Büro bereits erkannte Mängel bestätigt.  

Es wurden weitere Schwachstellen genannt.  

Diese werden dahingehend geprüft,  

1.  ob sie auf den bestehenden oder geplanten Radverkehrsverbindungen 
von Mühlacker liegen und  

2.  ob die genannten Probleme auch aus fachlicher Sicht als Mängel ein-
zuordnen sind. 

Wenn beides zutrifft, werden die Mängel im Radverkehrskonzept dokumen-
tiert und entsprechende Lösungsvorschläge erstellt. 

Beispiele für (weitere) genannte Schwachstellen sind: 

 Fehlende Querungsmöglichkeit am Knotenpunkt Mühlackerstraße 
(L1132) / Haldenstraße (Gemarkungsgrenze Mühlacker / Ötisheim) 

 Blendung Radverkehr durch Kfz-Verkehr entlang B10 

 Konflikte Fuß-/ Radverkehr auf Enztalradweg  

Ca. 80% der genannten Mängel wurden bereits in der Bestandsanalyse fest-
gestellt und sind bereits im Arbeitsstand des Radverkehrskonzepts berück-
sichtigt. 

 

Thementisch 2: Routennetz und erforderliche Lückenschlüsse 

An diesem Thementisch wurde anhand der heutigen Routenverläufe disku-
tiert, welche Verbindungen im aktuellen Netz fehlen und ergänzt werden sol-
len. 

Beispiele sind: 

 Fehlende Radverkehrsführung in den Stadtteil-Ortsdurchfahren (v.a. 
Lomersheim & Lienzingen) 
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 Fehlendes Radverkehrsangebot auf der B10 sowie fehlende Que-
rungsmöglichkeiten (v.a. im Bereich des Theodor-Heuss-Gymnasi-
ums) 

 Alternative Wegeführungen nach Illingen 

 

Thementisch 3: Mischverkehr Fahrrad und Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn 

Die aktuelle Radverkehrsplanung möchte stärker als früher verdeutlichen, 
dass Radverkehr auch Fahrzeugverkehr ist und daher im Regelfall auf die 
Fahrbahn gehört. Fahrradpreis hat dies auch gewürdigt und in der Kategorie 
„Infrastruktur“ die Piktogrammkette aus Mainz ausgezeichnet. 
http://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/?id=91 

Damit wird Kfz-Nutzern mit geringen Aufwand verdeutlicht, dass Radfahrende 
die Fahrbahn benutzen (müssen oder dürfen). Fahrradpiktogramme am rech-
ten Fahrbahnrand weisen alle Verkehrsteilnehmer auf diese Mischnutzung 
hin. Dort, wo gleichzeitig die Gehwege für den Radverkehr freigegeben sind, 
kann auch eine Doppelmarkierung auf Fahrbahn und Gehweg helfen. 

 

Dort, wo aufgrund der Flächenverfügbarkeit keine eigenen Radverkehrsanla-
gen möglich sind, aber aufgrund der Kfz-Verkehrsmenge die Benutzung der 
Kfz-Fahrbahn nicht selbstverständlich ist, kann dies das Miteinander verbes-
sern. Dies gilt besonders auf Strecken, entlang derer auf manchen Strecken 
Radverkehrsanlagen vorhanden sind und an anderen nicht. 

 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wurden folgende Beispiele er-
arbeitet. 

- Mühlackerstraße im Herzen von Lomersheim. 
- Ötisheimer Straße zwischen Ziegeleistraße und B10 
- Ggf. Abschnitte der B10 
- Einbahnstraßen-Abschnitte der Hindenburgstraße und Uhlandstraße 
- Die Einbahnstraßen in Dürrmenz 

 

 

Plakat mit Bewerbungspunkten: Ansprüche an Radverkehrsanlagen und 
Radverkehrsplanung 

Die Bürgerinnen und Bürger sollten mittels grüner Klebepunkte die Aspekte 
bewerten, die Ihnen bei einer Alltags-verbindung für den Radverkehr wichtig 
sind. Mit roten Punkten konnte signalisiert werden: Dafür braucht man kein 
Geld auszugeben bzw. keine Schwerpunkte zu setzen. 

http://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/?id=91


Radverkehrskonzept 
Mühlacker 

Kurzbericht Planungscafé (07. April 2017) 
 

2017-04-18_Kurzbericht Planungscafé Mühlacker.docx 3 

Jeder Teilnehmende erhielt fünf grüne und fünf rote Punkte 

 

Die Aspekte wurden unterteilt in die Bereiche:  

 Sicherheit 

 Komfort 

 Zügiges Vorankommen 

 weitere, nicht routengebundene Aspekte 

 

Die 74 positiven Nennungen verteilten sich weitgehend gleichmäßig auf die 
drei ersten Bereiche 

 Sicherheit (29 Punkte) 

 Komfort (20 Punkte) 

 Zügiges Vorankommen (21 Punkte) 

Die weiteren, nicht routengebundenen Aspekte erhielten nur vier grüne 
Punkte und 15 rote Punkte! 

 

Hervorzuheben sind folgende Einzelnennungen 

 Sicherheit 10 Punkte für Trennung vom Kfz-Verkehr (14%) 

 Sicherheit 9 Punkte für mehr Radfahrstreifen (14%) 

 Komfort 5 Punkte für guter Oberflächenzustand (7%) der Rest auf 
großzügige Breite, Wegepflege und Wegweisung 

 zügiges Vorankommen  8 Punkte für eine Trennung vom Fußver-
kehr und 6 Punkte für die Möglichkeit zur Benutzung der Fahrbahn 
(Wahlfreiheit), siehe auch Thementisch 3. 

 

Allgemeines 

Im Gremium wurde der Wunsch geäußert, die Jugend noch stärker einzubin-
den und anzusprechen. 

 

Das Radverkehrskonzept, was zurzeit aufgestellt wird, beinhaltet eine Reihe 
von Anregungen dazu, welche Art von Öffentlichkeitsarbeit zielführend ist. Die 
eigentliche Durchführung und Konzeption dieser Öffentlichkeitsarbeit ist indes 
nicht enthalten. R+T schlägt vor, zusammen mit der Umsetzung der Sofort-
maßnahmen in die Planung der Öffentlichkeitsarbeit einzusteigen, um auf ein 
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gegenüber heute verbessertes Angebot zurückgreifen zu können und damit 
„Werbung“ zu machen. 
 

Fazit 

Die Bürgerinnen und Bürger waren der Idee zum Teil aufgeschlossen, häufi-
ger und selbstbewusster die Fahrbahn mit dem Fahrrad zu benutzen, sofern 
der Autoverkehr Ihnen mit dem nötigen Respekt begegnet. Dies kann mit der 
sogenannten Piktogrammkette erreicht werden, die kürzlich den Deutschen 
Fahrradpreis erhalten hat. Noch ist das Instrument nicht in der StVO verankert 
und wird daher noch nicht selbstverständlich und flächendeckend eingesetzt. 

 

Ausblick 

 

 Prüfen der Anregungen und Ergebnisse aus dem Planungscafé und 
ggf. Einarbeitung in die Radverkehrskonzeption. 

 Ausarbeitung der Routen- und Maßnahmenkonzeption und Abstim-
mung des Berichts im Gemeinderatsgremium vor der Sommerpause. 
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S1

Lienzinger Straße zwischen Vetterstraße und Berliner Ring ▪ Abschnittsweise beidseitig sehr schmale Anlagen (Gehweg Radfahrer frei und gemeinsamer Geh- und 
Radweg
▪ Furtmarkierungen stark verblasst
▪ z.T. umständliche Führungen an Furten
▪ Engstellen an Bushaltestellen
▪ Fehlende Markierungen an Einfahrten (z.B. an Tankstellen)

▪ Entfernung Benutzungspflicht prüfen: Regelung "Gehweg Radfahrer frei" über den gesamten Abschnitt 
prüfen
▪ Markierung von Schutzstreifen
▪ Kennzeichnung von Einmündungen und Grundstückseinfahrten 
▪ vgl. Pläne 11.1 bis 11.6

2

S2

Ziegeleistraße zwischen Maulbronner Weg und Lienzinger Straße ▪ Benutzungspflichtiger Radweg (Z 240 StVO) abschnittsweise sehr schmal
▪ StVO-Beschilderung erst sehr spät 
▪ unklare Führung von Westen 

Kurzfristig:
▪ Entfernung Benutzungspflicht prüfen 

Langfristig: Verbesserung Radverkehrsführung Ziegeleistraße im Rahmen Umsetzung Wohngebiet "Alte 
Ziegelei"
▪ Beidseitig Schutzstreifen prüfen 

1

S3

Lienzinger Straße zwischen Vetterstraße und Bahnhofstraße ▪ Abschnittsweise sehr schmale Anlage (Gehweg Rf frei)
▪ fehlener Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahn in Fahrtrichtungs Westen auf Höhe des 
Parkplatzes

Fahrtrichtung Westen (bergab): 
▪ Ausleitung vor Ende des freigegebenen Gehwegs markieren / herstellen

Fahrtrichtung Osten (bergauf):
▪ Markierung eines einseitgen Schutzstreifens prüfen
▪ vgl. Plan 10

2

S4

Industriestraße zwischen Bahnhofstraße und Osttangente ▪ Mischverkehr
▪ Vzul = 50 km/h
▪ keine Radverkehrsanlagen 
▪ hoher Schwerverkehrsanteil

Straßenquerschnitt nicht ausreichend breit für durchgehende Radverkehrsanlagen
▪ Abschnittsweise Schutzstreifen und Piktogrammkette prüfen
▪ alternative Wegeführung über Kißlingweg vorhanden (Vzul=30 km/h) 3

S5

Eigenständig geführter Weg zwischen "Vordere Wanne" und Fuchsensteige ▪ Unbefestigeter Spurweg, nicht alltagstauglich Keine Maßnahme erforderlich
▪ Alternative vorhanden -

S6

Enzstraße zwischen "Unterm Berg" und B 10 ▪ Einseitig geführter Gehweg "Radfahrer frei" mit Engstellen, Freigabe in beide Fahrtrichtungen
▪ Freigabe Radverkehr in Fahrtrichtung Norden erst ~100 m nördlich der Brücke 
▪ Führung auf der Kfz-Fahrbahn aufgrund hoher Kfz-Verkehrsmenge (etwa 15.000 Kfz/24h) in 
Kombination mit Vzul =  50 km/h unverträglich

Belastungsbereich II der ERA bei Tempo 30:
▪ Dauerhafte Reduzierung Vzul auf 30 km/h prüfen
▪ Markierung von Fahrradpiktogrammen am rechten Fahrbahnrand prüfen
▪ Versetzung der StVO-Beschilderung "Gehweg Radfahrer frei" nach Süden prüfen

2

S7

Unterm Berg zwischen Enzstraße und Lomersheimer Straße ▪ Einseitig geführter gemeinsamer Geh- und Radweg (Z240 StVO) mit Freigabe in beide Fahrtrichtungen
▪ abschnittsweise geringe bauliche Breite
▪ Führung auf der Kfz-Fahrbahn aufgrund hoher Kfz-Verkehrsmenge (DTV Kfz etwa 8.000 Kfz/24h) in 
Kombination mit Vzul =  50 km/h sehr unkomfortabel

Vorzugsvariante:
▪ Verbreiterung des gemeinsamen Geh-/Radwegs prüfen (Großteil ohne Bordanpassung möglich)
▪ Umbau Busbucht zum Fahrbahnhalt im Zuge barrierefreiem Ausbau prüfen
▪ Abschnittsweise klare Trennung zwischen Fußverkehr und Radverkehr möglich

Alternative:
▪ Benutzungspflicht aufheben (Gehweg Radfahrer frei in beide Richtungen)
▪ Einseitiger Schutzstreifen prüfen
▪ Piktogrammspur prüfen

2

S8

Wiernsheimer Straße zwischen Bodenrainweg und Kalkweg ▪ Alte Fahrrad-Wegweisung führt Radverkehr auf einem Gehweg (Radfahren nicht zulässig)
▪ Breite des westseitigen Gehwegs etwa 1,90m
▪ Vzul = 50 km/h
▪ DTV Kfz etwa 4.000 Kfz/24h

Kurzfristig:
▪ Freigabe des Gehwegs in beide Fahrtrichtungen prüfen (Gehweg Radfahrer frei)

Langfristig:
▪ Ausbau des westseitigen Gehwegs zu einem gemeinsamen Geh-/Radweg wünschenswert 
(Mindestbreite 2,50m)

1

3

S9

Herrenwaag zwischen Enzstraße und Bodenrainweg ▪ Einseitig geführter gemeinsamer Geh- und Radweg (Z240 StVO) abschnittsweise sehr schmal
▪ An Engstellen Beschilderung "Gehweg Radfahrer frei"
▪ Fehlende Beschilderung an Furten in beide Fahrtrichtungen 

▪ Aufhebung Benutzungspflicht auf gemeinsamen Geh-/Radweg (Vz 240 StVO) inkl. Ausleitung auf 
Fahrbahn prüfen 1

S10

Eigenständig geführte Wege (Waldweg) Anbindung Gewerbegebiet "In den Waldäckern" ▪ z.T. sehr steile Waldwege mit Kies
▪ sehr schmal, 
▪ unübersichtliche Einmündungen in Industriestraße und "In den Waldäckern"
▪ Beschilderung Z239 StVO 

▪ Herstellung des westlichen Waldwegs zu alltagstauglicher Radwegeverbindung prüfen zur Vermeidung 
des KP Industriestraße / Osttangente

(siehe Schlüsselprojekt, Endbericht S. 46)
2

S11

Enzgärten
▪ Radfahrende nutzen den für sie vorgesehenen Weg nicht bzw. nur teilweise trotz vorhandener 
Wegweisung

▪ Wegweisung hervorheben
▪ Wegeführung für den Radverkehr über Markierung auf dem Weg kenntlich machen: Fahrradpiktogramm 
+ Pfeil
▪ Bremswirkende Maßnahmen prüfen, z.B. Umlaufsperre auf südlich gelegenen Weg 

1

S12
Rappstraße zwischen "Im Käppele" und Hallenbad ▪ Einbahnstraße nicht für Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben ▪ Freigabe der Einbahnstraße prüfen

▪ ggf. Parken verbieten 2
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S13

Ötisheimer Straße zwischen "Vor dem Stöckachwald" und Stöckachweg ▪ Radverkehrsführung unklar. 
▪ Potenzieller westlich geführter Radweg ohne StVO-Beschilderung
▪ Fahrrad-Wegweisung vorhanden

▪ Freigabe der Verbindung als gemeinsamer Geh-/Radweg prüfen (Ergänzung Vz240 StVO )
▪ Ergänzung Furtmarkierung an Kreisverkehrübergängen (parallel zu FGÜ) prüfen
▪  Sichtbeziehungen zwischen Kfz und Radverkehr überprüfen

2

S14

Eigenständig geführter Weg (Waldweg) östliche Verlängerung von Bodenrainweg ▪ punktuell starke Oberflächenschäden (Asphaltdecke)
▪ Weg nicht für Radverkehr freigegeben (Vz 239) 
▪ aber mit Rad-Wegweisung versehen

Wichtige Radverkehrsverbindung, Teil des offiziellen Enztalradwegs:
▪ Anpassung Beschilderung prüfen (Freigabe für Radverkehr)
▪ Verbesserung Oberfläche prüfen

1
2

S15
Eigenständig geführter Weg nördliches Enzufer in Lomersheim ▪ unbefestigter Weg (Split)

▪ teilweise Grünwuchs
▪ Ausbau zu befestigtem Radweg prüfen

3

S16

K4506 ▪ keine RVA: straßenbegleitender Gehweg zu schmal (Bauliche Breite: 1,10 m) für Freigabe Radverkehr
▪ Vzul = 100 km/h  
▪ Querungen ohne StVO-Beschilderung (Vz 205 StVO)
▪ Südlich der K4505 ist der straßenbegleitende Gehweg trotz ausreichender Breite nicht freigegeben
▪ Gefährliche Querung am südlichen Ende

Kurzfristig:
▪ radverkehrstaugliche Beschilderung an Querungen und Knotenpunkte ergänzen
▪ Signal für Radverkehr an FSA ergänzen (vgl. Maßnahmen Q 8 & Q9)
▪ Freigabe Gehweg südlich K4505 prüfen

Langfristig:
▪ Ausbau des straßenbegleitenden Gehwegs zur Radweg prüfen

1

3

S17
Eigenständig geführter Weg ▪ befestigt (Asphaltdecke)

▪ schlechter Oberflächenzustand: Grünwuchs
▪ Verbesserung Oberflächenzustand prüfen

3

S18 Werkstraße zwischen Heilbronner Straße und Enztalradweg ▪ abschnittsweise schlechter Oberflächenzustand auf Enztalradweg ▪ Erneuerung Oberfläche prüfen 2

S19

St.-Markus-Straße zwischen Galileistraße und Schwarzwaldstraße Unverträglichkeit Mischverkehr: 
▪ Vzul =  70 km/h
▪ keine Radverkehrsanlage
▪ zusätzlich Steigung vorhanden

Kurzfrisitg:
▪ Freigabe des nordseitigen Gehweges durch VZ 239 + Zusatzzeichen 1022-10 StVO prüfen

Langfristig:
▪ Ausbau des nordseitigen Geheges zur Mitbenutzung durch Radverkehr prüfen

1

3

S20

Pinacher Straße zwischen Illinger Straße und Großglattbacher Weg ▪ Mischverkehr
▪ Vzul 50 km/h
▪ keine Radverkehrsanlage

Maßnahmen Mischverkehr zur besseren Anbindung des Ortskerns Lomersheim an den Enztalradweg:
▪ Piktogrammspur prüfen 2

S21 Eigenständig geführter Weg ▪ Eigenständig geführter Weg im Kurvenbereich zu schmal und unübersichtlich ▪ Verbesserung der Übersichtlichkeit durch Grünschnitt prüfen 1

S22

Pinacher Straße Abschnitt südlich Lomersheim ▪ Vzul = 100 km/h, außerorts, abschnittsweise 50 km/h aufgrund landwirtschaftlichem Verkehr
▪ keine Radverkehrsanlage

Weiterer Prüfungsbedarf: 
▪ Kfz-Verkehrsmengen prüfen
▪ Alternative über Enztalradweg existiert
▪ Route ggf. aus dem Routennetz entfernen

3

S23
Großglattbacher Weg zwischen Bernhardhausenstraße und östliches Ende 

Bebauung
▪ befestigt (Asphaltdecke)
▪ schlechter Oberflächenzustand

▪ Verbesserung Oberflächenzustand prüfen
3

S24
Kieselbronner Straße zwischen Kanalstraße und Waldstraße ▪ Vzul = 50 km/h, innerorts

▪ keine Radverkehrsanlage
▪ Piktogrammspur prüfen zur Stärkung Akzeptanz des Radverkehrs in der Ortsdurchfahrt von Enzbach

2

S25
Enztalradweg zwischen Kieselbronner Straße und Werkstraße ▪ abschnittsweise schlechter Oberflächenzustand auf Enztalradweg Langfristig 

▪ Erneuerung Oberfläche prüfen 3

S27 Waldweg ▪ kaum nutzbarer Spurweg ▪ Kein Handlungsbedarf: Mountainbikestrecke, aus Routennetz entfernt -

S28

Friedenstraße zwischen Liebrauenkirche und Neuwiesenstraße Ostseite:
▪ Benutzungspflichtiger Radweg zu schmal, 
▪ Bordstein nicht ausreichend abgesenkt, 
▪ Fehlende Querungshilfe
▪ DTV Kfz: 7.400 Kfz/24h

Westseite:
▪ Rad-Wegweisung führt auf Höhe Eppenwiesenweg auf nicht freigegebenen Gehweg

Ostseite:
▪ Wegweisung anpassen
▪ StVO-Beschilderung anpassen: Radweg an Fahrbahn führen, Gehweg abgesetzt zur Fahrbahn führen
▪ Nördlich  Einmündung Eppenwiesenweg: Ausleitung in Mischverkehr herstellen

Westseite:
▪ Piktogrammspur zwischen Querungsinseln und "Bei der Frauenkirche" prüfen

2

S29 Alte Lomersheimer Straße Am Sportplatz ▪ schlechter Oberflächenzustand der Asphaldecke ▪ Verbesserung Oberflächenzustand prüfen 2

S30
Landwirtschaftlicher Weg ▪ Spurweg, unbefestigt ▪ Ortsteilverbindung Lomersheim - Großglattbach

▪ Herstellung einer befestigten Oberfläche prüfen 3

S31

Knittlinger Straße außerorts, westlich von Lienzingen Unverträglichkeit Mischverkehr: 
▪ Vzul = 100 km/h, außerorts
▪ keine RVA, 
▪ touristisch genutzte Verbindung

 Kurzfristig:
▪ Ergänzung StVO-Beschilderung an Einmündung in Feldweg („Achtung Radverkehr Vz 138 StVO) 
kreuzende Radfahrer

 Langfristig:
▪ Herstellung begleitende Radverkehrsanlage

1

3

S32

Heidenwäldle ▪ Trampelpfad, Weg nicht hergestellt
▪ Alternative Führung über Königsberger Straße möglich, aber aufgrund StVO-Beschilderung 250 nicht 
zulässig

▪ Herstellung des Trampelpfads zu einem gemeinsamen Geh- und Radweg prüfen
▪ Oberflächenmaterial: Wassergebundene Decke 3

S33 Waldweg zwischen Mühlhausen und Großglattbach ▪ Schotter, schlechter Oberflächenzustand / -material ▪ Änderung Oberflächenbelag prüfen 2

S34 Waldweg östlich der Biomethananlage ▪ Schotter, schlechter Oberflächenzustand / -material ▪ Änderung Oberflächenbelag prüfen 2
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S35
Landwirtschaftlicher Weg zwischen Lienzingen und Maulbronn / Schmie ▪ befestigt (Asphaltdecke)

▪ schlechter Oberflächenzustand: Grünwuchs
▪ Verbesserung Oberflächenzustand prüfen

3

X1 Enztalradweg / Kieselbronner Straße ▪ Bordsteinabsenkung nicht ideal ▪ Herstellung einer Nullabsenkung prüfen 2

X2
Illinger Straße Hausnummer 2, am Abzweig Wirtschaftsweg ▪ kurzes Stück Gehweg

▪ nicht ausreichend breit, um für Radverkehr freigegeben zu werden
▪ Bauliche Verbreiterung prüfen (auf mind. 2,50 m)

3

X3
Kelterplatz ▪ Treppenstufen im Bereich des Heimatmuseums ▪ Verbesserter Beleuchtung prüfen

▪ Kenntlichmachung der Treppenstufen durch Reflektostreifen prüfen 1

X4 L1134 Einmündung Blockhüttenweg ▪ Bordstein vom westlich gelegenen Radweg nicht abgesenkt, Übergang nicht möglich ▪ Herstellung einer Absenkung prüfen 1

X5 Ötisheimer Straße Einmündung Vor dem Stöckachwald ▪ Radwegefurt nicht kenntlich genug ▪ Radwegefurt rot einfärben 1

X6 Ötisheimer Straße Einmündung Helene-Lange-Weg ▪ Keine Bevorrechtigung für Radverkehr ▪ Bevorrechtigung über rote Furtmarkierung prüfen 1

X7
Alemannenstraße ▪ Beschilderung ungünstig platziert ▪ Weiße Randmarkierung um Beschilderungsmast prüfen

▪ ggf. Versetzen der Beschilderung prüfen 1

X8
Eppenwiesenweg ▪ Beschilderung ungünstig platziert ▪ Weiße Randmarkierung um Beschilderungsmast prüfen

▪ ggf. Versetzen der Beschilderung prüfen 1

X9 Kelterstraße ▪ punktueller Oberflächenschaden ▪ punktuelle Verbesserung der Oberfläche prüfen 2

X10 Kelterstraße Querung Hermann-Hesse-Straße ▪ Bordsteinabsenkung nicht ideal ▪ Verbesserung Bordsteinabsenkung prüfen 2

X11 Landwirtschaftlicher Weg ▪ punktueller Oberflächenschaden ▪ punktuelle Verbesserung der Oberfläche prüfen 2

X12
Senderstraße zwischen B10 und Schlüsselweg ▪ Radverkehrsführung unklar ▪ Freigabe Gehweg für Radverkehr prüfen 

▪ ggf. über Beschilderung kenntlich machen 1

X13 See-Eichenweg am beschrankten Bahnübergang ▪ Querung des Bahnübergangs nur über Anforderung möglich ▪ kein Handlungsbedarf -

X14 Landwirtschaftlicher Weg zwischen Illingen und Gewerbegebiet ▪ punktueller Oberflächenschaden ▪ punktuelle Verbesserung der Oberfläche prüfen 3

Q1
KP K4526 / Enzberger Straße Querung K4526 ▪ Fehlende Querungshilfe für Radverkehr

▪ Fehlende Hinweise auf querenden Radverkehr
▪ Hinweis für Kfz auf querenden Radverkehr herstellen:
▪ Z 138 StVO mit Zusatzzeichen 1000-32 prüfen 1

Q2

KP Hindenburgstraße / Stuttgarter Straße ▪ Querung Hindenburgstraße und Weiterfahrt über Kelterstraße mit dem Fahrrad nicht legal möglich:
▪ Fehlende Radverkehrsführung im Knotenpunkt
▪ Fehlende Freigabe des Seitenraums
▪ Rad-Wegweisung vorhanden

▪ Ergänzung Radverkehr in Signalisierung
▪ Freigabe Seitenraum für Radverkehr: Gehweg Radfahrer frei prüfen

2

Q3
Herrenwaag / Marktplatz / Dammweg / Herrenwaagbrücke ▪ Fehlende Querungsmöglichkeit für Radverkehr

▪ Brücke im Seitenraum nicht befahrbar ("Radfahrer absteigen") -

Q4
KP Enzstraße / Unterm Berg / Herrenwaagbrücke ▪ Ungünstige Querung für Radverkehr, geringe Aufstellmöglichkeit

▪ Brücke im Seitenraum nicht befahrbar ("Radfahrer absteigen") -

Q5
KP Maulbronner Weg / Ziegeleistraße ▪ Führung für Fuß- und Radverkehr nicht eindeutig gelöst ▪ Änderung "Negativbeschilderung" (Verbot für Fußgänger) in "Positivbeschilderung" (Radweg, Z 237 

StVO) 1

Q6
KP B35 / Schelmenwaldstraße Querung B35 ▪ Fehlende Querungshilfe über B35 für Fuß- und Radverkehr

▪ Fehlende Hinweise auf querenden Fuß- und Radverkehr
▪ Radverkehrsroute wurde verlegt 

-

Q7
KP Industriestraße / Osttangente (L1134) ▪ Gefährliche Querung der Industriestraße aufgrund schnell fahrender, rechtseinbiegender Kfz von der 

L1134
▪ vgl. Maßnahme S10

-

Q8

Querung K4506 ▪ Unübersichtliche, gefährliche Querung der K4506 am südlichen Ende des straßenbegleitenden Weges 
auf der Westseite

▪ Querung der K4506 aus Gründen der Übersichtlichkeit nach Norden verlegen
▪ Hinweis für Kfz auf querenden Radverkehr herstellen:
▪ Z 138 StVO mit Zusatzzeichen 1000-32 prüfen
▪ Senkung zulässige Kfz-Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h prüfen
▪ Herstellung einer Mittelinsel prüfen

2

Q9
KP B10 / L1134 ▪ Geringe Aufstellfläche für Radverkehr

▪ Fehlende Radverkehrsscheibe in Signalisierung
▪ Bauliche Verbreiterung der Aufstellflächen prüfen
▪ Ergänzung einer Radverkehrsscheibe in Signalisierung prüfen 2

Q10

Mühlackerstraße Hausnummer 42 ▪ Abzweig Radweg  unübersichtlich
▪ Wegweisung schwer erkennbar

• Aufstellen eines Vorwegweisers in Fahrtrichtung Westen (Zeichen 442 StVO) 
• Informieren der Kfz-Fahrer auf kreuzenden Radverkehr (Zeichen 138 StVO mit Zusatzzeichen 1000-30)
• Ggf. Markieren einer Piktogrammkette im Bereich zwischen Hausnummer 41 und Pinacher Straße. 1

Q11 Querung L1125 ▪ Zugang zur Querung der L1125 erfolgt über Trampelpfad ▪ Herstellung eines befestigten Zugangs zur Querungsstelle prüfen 2

Q12
In den Waldäckern ▪ Übergang von Waldweg auf Kfz-Fahrbahn "In den Waldäckern" ▪ Beschilderung Vz138 StVO prüfen ("kreuzender Radverkehr")

▪ Langfristig: Änderung der Routenführung im Zuge Erweiterung Gewerbegebiet 1

Q13

Wiernsheimer Straße / Götzentor ▪ Bestehende Querungsinsel nicht / nur eingeschränkt für Radverkehr nutzbar:
▪ Fehlender Bordsteinabsenkung
▪ Querungsinsel auf Westseite nicht legal zu erreichen (Gehweg ohne Freigabe Radverkehr)

▪ Freigabe Westseite für Radverkehr prüfen (vgl. ID S8)
▪ Bordsteinabsenkung prüfen 2

Planung neue Herrenwaagbrücke
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Q14

KP Ziegeleistraße / Ötisheimer Straße ▪ Fehlende Radverkehrsführung im Kreisverkehr: Radverkehr ohne Vorrang an Fußgängerüberwegen
▪ Rad-Wegweisung aber vorhanden

▪ Markierung von Radverkehrsfurten prüfen, um neben Fußgängern auch Radfahrende an den 
Übergängen zu bevorrechtigen
▪ Radverkehr weiterhin im Seitenraum führen

2

Q15
KP Ötisheimer Straße / Haldenstraße Gemarkung Ötisheim ▪ Fehlende Querungshilfe für Fuß- und Radverkehr

▪ Hohe Bedeutung für Schülerverkehr
▪ Herstellung einer Querungshilfe prüfen: Mittelinsel
▪ Abstimmung mit Gemeinde Ötisheim erforderlich 2

B1
Schützinger Straße Ende Bebauung ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B2 KP Alemannenstraße / Frankenstraße ▪ Sackgasse nicht durchlässig beschildert ▪ Zeichen 357.1 StVO ersetzt Z357 StVO 1

B3 Rößlesweg nördlicher Zuweg zum Bahnhaltepunkt ▪ Sackgasse nicht durchlässig beschildert ▪ Zeichen 357.1 StVO ersetzt Z357 StVO 1

B4
Hofwaldstraße Ende Bebauung ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B5 Rößlesweg südlicher Zuweg zum Bahnhaltepunkt ▪ Sackgasse nicht durchlässig beschildert ▪ Zeichen 357.1 StVO ersetzt Z357 StVO 1

B6 Banzhafstraße ▪ Sackgasse nicht durchlässig beschildert ▪ Zeichen 357.1 StVO ersetzt Z357 StVO 1

B7
Königsberger Straße Ende Bebauung ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B9
Fortswirtschaftlicher Weg zwischen Lomersheim und Großglattbach ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B10
Felsenweg außerhalb Bebauung, Fahrtrichtung Roßwag ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B11
Landwirtschaftlicher Weg an L1125 Westliches Ende Bebauung ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B12
Iptinger Weg südliches Ende Bebbauung ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B13
Landwirtschaftlicher Weg an K4502 ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B14 Pinacher Straße ▪ Sackgasse nicht durchlässig beschildert ▪ Zeichen 357.1 StVO ersetzt Z357 StVO 1

B15

Bodenrainweg zwischen Dürrmenz und Lomersheim ▪ Beschilderung Z239 StVO und Zusatzzeichen "Begehen auf eigene Gefahr": Radfahren nicht zulässig
▪ Rad-Wegweisung vorhanden

▪ Beschilderung Z260 StVO prüfen
1

B16
Kalkweg Am Wullesee ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

B17 Ziegeleistraße ▪ Beschilderung Z240 erst sehr spät von Osten kommend ▪ Aufhebung Benutzungspflicht prüfen (vgl. Maßnahme S2) 1

B18
Friedhofstraße Am Friedhof ▪ Z250 StVO: Radfahren nicht zulässig ▪ Ergänzung Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" oder bestehende Beschilderung mit Z260 StVO 

ersetzen 1

S1 - S35 Streckenbezogene Maßnahmen
X1 - X14 Punktuelle Maßnahme
Q1 - Q15 Maßnahmen an Knotenpunkten und Querungen
B1 - B18 Beschilderungsmaßnahmen
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